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RS OGH 2011/9/20 4Ob105/11m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.2011

Norm

UrhG §5

Rechtssatz

Bei der Verkleinerung von Bildern zu Vorschaubildern ("Thumbnails") durch von Suchmaschinen ausgelöste

Programmbefehle an Browser der Nutzer liegt mangels Bearbeiter keine Bearbeitung im Sinn des § 5 UrhG vor.Bei der

Verkleinerung von Bildern zu Vorschaubildern ("Thumbnails") durch von Suchmaschinen ausgelöste Programmbefehle

an Browser der Nutzer liegt mangels Bearbeiter keine Bearbeitung im Sinn des Paragraph 5, UrhG vor.
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